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Die Bundesregierung will eine Woche 
nach Zustimmung zum UN-Migrations-
pakt, ein Einwanderungsgesetz beschlie-
ßen. Im Pakt verpflichtet sich Deutschland, 
Migranten Zugang zu Grundleistungen zu 
geben. Im Einwanderungsgesetz will die 
Regierung den Zugang von Migranten zu 
Sozialleistungen ausschließen. Die Vor-
geschichte des Einwanderungs- gesetzes 
legt nahe, in welche Richtung der Kon-
flikt aufgelöst werden wird.

Mit ihrem Fachkräfte-Einwanderungs-
gesetz, das die Bundesregierung kurz vor 
Weihnachten im Kabinett beschließen will, 
setzt sie Ziel 5 des Migrationspakts um, 
nämlich bessere und flexiblere Wege für 
reguläre Migration zu schaffen, die den 
Bedürfnissen der Arbeitgeber („lokalen 
Arbeitsmärkte“) gerecht werden.

In dem Gesetzentwurf heißt es, über-
einstimmenden Medienberichten zufolge, 
dass Arbeitsmigranten von außerhalb der 
EU – nur um diese geht es im Einwande-
rungsgesetz - fünf Jahre lang keine Sozi-
alleistungen beziehen können. Werden sie 
arbeitslos, sind sie ohne Unterhalt und ir-
gendwelche staatlichen Leistungen, zum 
Beispiel ärztliche Versorgung im Krank-
heitsfall.  Das widerspricht diametral der 
Selbstverpflichtung, die die Bundesregie-

rung mit dem UN-Migrationspakt [1] am 
11.12. eingehen will:  „

Wir verpflichten uns, sicherzu-
stellen, dass alle Migranten ungeachtet 
ihres Migrationsstatus ihre Menschen-
rechte durch einen sicheren Zugang zu 
Grundleistungen wahrnehmen können. 
Wir verpflichten uns ferner zur Stärkung 
von Leistungserbringungssystemen, die 
Migranten einschließen, ungeachtet des-
sen, dass Staatsangehörige und reguläre 
Migranten möglicherweise Anspruch auf 

umfassendere Leistungen haben.“

Vor allem abgelehnte Asylbewerber, 
die nach dem Gesetzentwurf künftig zu 
Arbeitsmigranten werden dürfen, werden 
in ein extremes Abhängigkeitsverhältnis 
zu ihren Arbeitgebern gesetzt, aber nicht 
nur sie. Abgelehnte Asylbewerber sollen 
eine zweijährige Beschäftigungs-Dul-
dung erhalten, wenn sie mindestens 18 
Monate sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt waren. Bis sie diese Hürde ge-
nommen haben, und wenn sie sich in der 
Zweijahresfrist befinden, müssen sie al-
les tun, um ihren Job zu behalten, es sei 
denn, sie gehören zu den wenigen Glück-
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lichen aus dieser Kategorie, die jederzeit 
damit rechnen können, einen neuen sozi-
alversicherungspflichtigen Vollzeitjob zu 
bekommen. Denn Jobverlust kann sehr 
leicht Ausweisung bedeuten.

Arbeitsmigranten, die mit einem Jo-
bangebot einreisen und ihren Arbeits-
platz verlieren haben keinerlei Anspruch 
auf Sozialleistungen. Wenn sie noch kei-
nen Anspruch auf Arbeitslosenversiche-
rung erworben haben, haben sie – wenn 
sie kein Vermögen haben – keine Mög-
lichkeit mehr, ihren Lebensunterhalt zu 
decken. Die Krankenversicherung läuft 
bei Jobverlust aus. Die Aufenthaltsgeneh-
migung auch. Prekärer kann die Situati-
on eines Arbeitsmigranten kaum sein. Er 
oder sie werden alles tun müssen, um ih-
ren Job zu behalten.

In aller Regel wird dieser Job nicht bei 
Siemens oder Daimler sein, sondern zum 
Beispiel in der häuslichen Pflege oder im 
Niedriglohnbereich, wo prekäre Arbeits-
bedingungen ohnehin die Regel sind. Das 
Einwanderungsgesetz ist ja gerade so ge-
strickt, dass es nicht mehr nur den Hoch-
qualifizierten Zugang geben soll, die ihn 
ja schon haben, sondern allen „Fachkräf-
ten“, also auch Pflege- und Reinigungs-
fachkräften.

Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich 
vorzustellen, wie skrupellose Arbeitgeber 
im Niedriglohnbereich oder Menschen, 
die Frauen aus armen und ärmsten Län-
dern als Pflegekräfte oder Hausangestellte 
beschäftigen, die Zwangslage der Immig-
ranten ausnutzen können. Das öffnet ein 
Tor für sklavenartige Arbeitsverhältnisse.

Es ist bisher ein Geheimnis der Groß-
koalitionäre, wie das mit den folgenden 
Passagen aus dem UN-Migrationspakt 
zusammengehen soll:„

Wir werden einschlägige Richtli-
nien und Verfahrensweisen überprüfen, 
um sicherzustellen, dass sie Migranten 
nicht in prekäre Situationen bringen oder 
solche Situationen verschärfen oder un-

absichtlich verstärken.“

Der Widerspruch zwischen Pakt und 
Einwanderungsgesetz könnte einfach ig-
noriert werden. Dann verliert der Pakt al-
lerdings die Rechtfertigung, die von un-
serer Regierung vorgetragen wird, dass 

es nämlich vor allem darum gehe, dass 
Migranten in anderen Ländern besser be-
handelt werden, vor allem in anderen po-
tentiellen Zielländern. Wer wird sich da 
in der Pflicht fühlen, wenn Deutschland 
als einer der Haupttreiber seine Verpflich-
tungen derart missachtet.

Dass der Widerspruch durch eine Än-
derung des Paktes aufgelöst wird, kann 
man wohl weitgehend ausschließen.

Dass der Widerspruch aufgelöst wird, 
indem entweder die nächste Regierung 
oder die Gerichte für eine Änderung 
des Einwanderungsgesetzes sorgen, darf 
man dagegen für sehr wahrscheinlich 
erachten.

Sollten die Grünen maßgeblich an der 
nächsten Regierung beteiligt sein, dürf-
te der Ausschluss von Sozialleistungen 
schnell fallen oder verwässert werden.

Die Absicht, qualifizierte Fachkräf-
te aus Entwicklungsländern für die 
deutsche Wirtschaft abzuwerben, wi-
derspricht dem viel diskutierten UN-
Migrationspakt. Unter Ziel 2: „Mini-
mierung nachteiliger Triebkräfte und 
struktureller Faktoren, die Menschen 
dazu bewegen, ihre Herkunftsländer 
zu verlassen“, heißt es:

„Wir verpflichten uns, förderliche 
politische, wirtschaftliche und sozi-
ale Bedingungen, sowie Umweltbe-
dingungen zu schaffen, unter denen 
die Menschen in ihren eigenen Län-
dern ein friedliches, produktives und 
nachhaltiges Leben führen können …

Um diese Verpflichtung zu verwirk-
lichen, werden wir in die Erschließung 
von Humanressourcen investieren, 
durch Förderung von Unternehmer-
tum, Bildung, berufsausbildenden und 
-qualifizierenden Programmen und 
Partnerschaften sowie die Schaffung 
produktiver Arbeitsplätze, entspre-
chend den Bedürfnissen des Arbeits-
marktes und in Zusammenarbeit mit 
dem Privatsektor und den Gewerk-
schaften, mit dem Ziel, die Jugendar-
beitslosigkeit zu senken, die Abwande-
rung hochqualifizierter Arbeitskräfte 
(‚brain drain‘) zu vermeiden und die 
Zuwanderung hochqualifizierter Ar-
beitskräfte (‚brain gain‘) in den Her-

kunftsländern zu 
optimieren sowie 
die demografi-
sche Dividende 
bestmöglich zu 
nutzen.“ 

We n n  m a n 
dieses Ziel ernst 
n i m mt,  d a n n 
kann man das 
beabsicht ig t e 
Einwanderungs-
gesetz nicht ver-
abschieden, weil es vom Geist des 
deutschen Beschäftigungsnationa-
lismus geprägt ist. Wir dürfen bei-
spielsweise nicht Ärzte und Kran-
kenschwestern aus Afrika abwerben, 
sondern sollten medizinisches und 
pflegerisches Personal dorthin schi-
cken. Vorbild sind Ärzte aus Deutsch-
land, die in eigener Initiative nach 
Afrika gehen, um zu helfen – bei-
spielsweise Dr. Hans Schales, der 
lange Jahre Ärztlicher Direktor und 
Chefarzt der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe am Krankenhaus St. Jo-
sef in Saarbrücken-Dudweiler war 
und 2001 als Mediziner nach Afrika 
ging. Oder Dr. Michael Weber, Chef-
arzt der Unfallchirurgie in der Mari-
enhausklinik Saarlouis und Initiator 
des Vereins „Osteomyelitis- Hilfe”.

Geplantes Einwanderungsgesetz
widerspricht Migrationspakt
von Oskar Lafontaine
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Aber auch die Gerichte und die Medien 
werden (zu Recht) kaum untätig bleiben, 
wenn sich bewahrheitet, dass die vom Ein-
wanderungsgesetz herbeigeführte extreme 
Abhängigkeit der Migranten von ihren Ar-
beitgebern Ausbeutung und sklavenartige 
Arbeitsverhältnisse begünstigt, und dass 
der Ausschluss von allen Sozialleistungen 
zu grundrechtswidrigen Härten führt. Die 
Selbstverpflichtung Deutschland durch den 
Migrationspakt, solche Entwicklungen zu 
verhindern, machen die entsprechenden 
Paragraphen noch anfälliger für gericht-
liche Revisionsforderungen.

Man darf auch nicht wirklich große 
politische Gegenwehr erwarten, denn ein 
äußerst liberales Arbeitskräfteeinwande-
rungsrecht ist offenkundig von allen ton-
angebenden Parteien gewollt. Dazu muss 
man sich nur die Entstehungsgeschichte 
dieses Einwanderungsgesetzes anschauen.

Zurück geht es ausgerechnet auf das 
starke Drängen der SPD, die bisher nicht 
erklärt hat, wie ein lohndrückendes Ein-
wanderungsgesetz im Dienste der Ar-
beitgeberinteressen zum Selbstverständ-
nis einer ehemals sozialdemokratischen 
Partei passt. Zur Erinnerung: Erst im Mo-
natsbericht April 2018 [2] hat die Bun-
desbank die schwache Lohnentwicklung 
trotz angeblichem Arbeitskräftemangel 
auf die starke Zuwanderung aus anderen 
EU-Ländern zurückgeführt.

In ihrem Entwurf von 2016 [3] hat die 
SPD-Fraktion ein Punktesystem nach ka-
nadischem Vorbild vorgeschlagen. Das 

hätte beinhaltet, dass die Anzahl der Zu-
wanderungsberechtigten zuerst politisch 
festgelegt wird, und die verschiedenen 
punkterelevanten Kriterien nur bestim-
men, wer im Rahmen dieses Kontingents 
kommen darf. Mit äußerst bescheidenen 
25.000 wollte die SPD „zunächst“ starten. 
Es war schon damals offenkundig, dass 
die niedrige Zahl nur der Dämpfung von 
Widerstand dienen sollte und nicht ernst 
gemeint war. Aber mit diesem Konzept 
ist die SPD in den Wahlkampf und ins 
innerkoalitionäre Ringen gezogen. Beim 
Wähler gab es ausweislich des desaströ-
sen Wahlergebnisses keine Punkte für 
dieses arbeitgeberfreundliche Wirken, 
bei der Union stieß man damit auf mehr 
Gegenliebe.

Der Entwurf, auf den sich die SPD jetzt 
ohne erkennbaren Widerstand mit der Uni-
on geeinigt hat, ist ein Wunschkonzert für 
die Arbeitgeber. Es gibt kein übergeord-
netes, politisch festgelegtes Kontingent 
mehr, über das gestritten werden könnte 
und müsste. Es gibt auch kein Punktesys-
tem mehr, sondern nur noch Mindestkrite-
rien, wann eine Einreise- und Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden kann. Wie viele 
solche Erlaubnisse an wen erteilt werden, 
ist völlig offen und offenbar ins Belieben 
der zuständigen Behörden gestellt.

Auf Drängen der SPD sollen sogar 
Arbeitssuchende ohne Jobangebot eine 
Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche in 
Deutschland bekommen können. Der Fa-
miliennachzug wird großzügig geregelt.

Was die große Koalition da vereinbart 
hat, ist das Maximum an Freizügigkeit der 
Einreise, das man dem deutschen Michel 
zumuten zu können glaubte. Es gibt keine 
Indizien, die darauf hindeuten, dass die 
Urheber dieses Gesetzentwurfs viel da-
gegen hätten, wenn Gerichte oder künf-
tige Koalitionspartner noch freizügigere 
Regeln erzwingen würden. Die Grünen 
sind nicht durch eine Vorliebe für mehr 
Schutz einheimischer Arbeitnehmer vor 
massenhafter Zuwanderung in den deut-
schen Arbeitsmarkt aufgefallen. Und die 
Linke ist laut Parteiprogramm ohnehin 
für offene Grenzen und diskriminierungs-
freien Zugang zum deutschen Sozialsys-
tem für alle Erdenbürger.

Die Alternative, Pflegekräften ein Ge-
halt zu zahlen, das zum anständigen Le-
ben in Deutschland reicht, hat dagegen 
nicht viele maßgebliche Fürsprecher, je-
denfalls keine, die es ernst meinen und 
Einfluss haben.

Die Richtung, in die es gehen soll ist 
damit vorgezeichnet.
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